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#ST# Bundesbeschluss
über

den Voranschlag der Schweizerischen Bundesbahnen
für das Jahr 1964

(Vom 5. Dezember 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in einen Bericht und Antrag des Verwaltungsrates der
Schweizerischen Bundesbahnen vom 14. Oktober 1963,

in eine Botschaft des Bundesrates vom 5. November 19631),

beschliesst :

Einziger Artikel

Die Voranschlage der Schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1964
werden mit den nachstehenden Betragen genehmigt :

1. Der Voranschlag der Baurechnung im Betrage von 375 890 000 Franken,
wovon 352 290 000 Franken zu Lasten der Anlagenrechnung und 23 600 000
Franken zu Lasten der Betriebsrechnung.

2. Der Voranschlag der Betnebsrechnung, mit einem Betriebsertrag von
l 332 700 000 Franken, einem Betriebsaufwand von l 041 900 000 Franken
und einem Betriebsuberschuss •* on 290 800 000 Franken.

8. Der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung, abschliessend bei
324 500 000 Franken Ertrag und 316 000 000 Franken Aufwand, mit einem
mutmasslichen Eeingewinn von 8 500 000 Franken.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den S.Dezember 1963.
Der Präsident : Otto Hess
Der Protokollführer: Cu.Oser

!) BEI 1963, II, 1096.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 5.Dezember 1963.

Der Präsident : L. Danioth
Der Protokollführer : P. Weber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den S.Dezember 1963.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,
Der Bundeskanzler :

7224 Ch. Oser
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